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Fazit
Der Lizenzvertrag ist weltweit eines der wichtigsten wirtschaftsrechtlichen
Instrumente. Er erlaubt, gegen Gebühr, den Gebrauch oder Vertrieb fremden
geistigen Eigentums, was meistens, aber nicht immer ohne Rechtsstreitig-
keiten abgeht.

1 Privatrecht - Vollstreckung
1.3 Geistiges Eigentum und Datenschutz

1.3.19 Lizenzverträge (I)

Es gibt kaum einen Rechtsbegriff, der in so zahlreichen Varianten verwendet wird. Der
Autofahrer bedarf in englisch sprechenden Ländern einer «Driving License», der
Hundefreund muss seinen Vierbeiner mit einer Lizenz versehen etc.

Weniger auffällig, aber viel wichtiger und global anwendbar ist die Patent-Lizenz, von
der im Folgenden die Rede sein wird.

Im soeben erwähnten Zusammenhang sind nicht nur Patente im Rechtssinne
gemeint, sondern ein etwas weiterer Begriff, der z.B. auch Know-how und ähnliche
Rechte umfasst.

Das Patentgesetz (PatG) präzisiert, dass es sich umErfindungspatente handelt, dies
im Unterschied zu den eingangs erwähnten Lizenzen.

Der Inhaber eines Schutzrechtes im engeren Sinn ist berechtigt, Lizenzen zu ertei-
len, was durch Abschluss eines privatrechtlichen Vertrages geschieht. Dieser Vertrag
kann im Patentregister eingetragen werden.

Aber nicht nur Patente («Offenlegungen») können bzw. müssen im Patentregister
eingetragen werden, dieses Register bietet vielmehr auch Raum für die Eintragung von
Lizenzverträgen.

Der Antrag ist beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) zu stel-
len, unter Vorlage des Lizenzvertrages. Dass dabei Streitigkeiten entstehen können,
zeigt ein im November 2009 vom Bundesgericht erlassenes Urteil (BGE 4A_447/2009)
in verschiedenen Varianten, je nachdem, ob die Lizenz, die eingetragen werden soll,
nicht oder nicht mehr existiert oder dass der Lizenzvertrag eine Registereintragung
nicht vorsieht. Zu entscheiden ist sodann, ob der Lizenznehmer zur selbständigen
Anmeldung befugt ist oder nicht.

Die Eintragung im Patentregister bewirkt für den Lizenznehmer eine Verstärkung
seiner Rechte.
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